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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


29. NOVEMBER 2022 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gesundheitspflege


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Bestimmungen über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung


KAPITEL 1 - Abänderungen des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung


Abschnitt 1 - Dentalhygieniker


Art. 2 - In Artikel 2 Buchstabe m) des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 15. Dezember 2013, werden die Wörter "Ernährungsberater [sic! Zu lesen ist: "Diätassistenten"]" durch die Wörter "Diätassistenten, Dentalhygieniker" ersetzt.


Art. 3 - Artikel 2 wird wirksam mit 1. Juli 2022.


Abschnitt 2 - Inhaftierte


Art. 4 - In Artikel 2 Buchstabe k) desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 24. Dezember 1999, 13. Dezember 2006 und 26. März 2007, werden die Wörter "und 22" durch die Wörter ", 22 und 24" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 32 Absatz 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird durch die Nummern 24 und 25 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"24. Personen, die in einem Gefängnis inhaftiert oder in einer in Artikel 3 Nr. 4 Buchstabe a), b) oder d) des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung erwähnten Einrichtung untergebracht sind, selbst wenn sie in den Genuss einer Ausgangserlaubnis, eines Hafturlaubs, eines Urlaubs oder einer Haftlockerung kommen, wie im Gesetz vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte oder im Gesetz vom 5. Mai 2014 über die Internierung bestimmt.

Folgende Personen sind jedoch ausgeschlossen: Personen, die in Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 Nr. 1 bis 23 des vorliegenden Gesetzes oder aufgrund einer ausländischen Gesundheitspflegeversicherungsregelung Anrecht auf Gesundheitspflege haben oder erheben können,

25. Personen zu Lasten der in Nr. 24 erwähnten Berechtigten, die Belgier sind oder denen es gestattet oder erlaubt ist, sich länger als drei Monate im Königreich aufzuhalten."


Art. 6 - Artikel 37 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 19 Absatz 1 werden die Wörter "und 19" durch die Wörter ", 19 oder 25" ersetzt.

2. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 24 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 24 - Kein in Artikel 37sexies erwähnter Eigenanteil, einschließlich der Eigenanteile, die bei der Berechnung des Betrags der Eigenanteile, die tatsächlich vom Begünstigten übernommen werden, nicht berücksichtigt werden, wird von Personen, die in einem Gefängnis inhaftiert oder in einer in Artikel 3 Nr. 4 Buchstabe a), b) oder d) des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung erwähnten Einrichtung untergebracht sind, für die in Artikel 34 erwähnten Leistungen geschuldet.

Für die im vorliegenden Paragraphen erwähnten Personen dürfen für den Aufenthalt in einem Einzelzimmer weder Zimmer- noch Honorarzuschläge in Rechnung gestellt werden."


Art. 7 - In Artikel 37quinquies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Juni 2002 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017, wird Absatz 2 aufgehoben.


Art. 8 - Artikel 56 § 3bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird aufgehoben.

2. Im letzten Absatz werden die Wörter "in den Absätzen 1 und 2" durch die Wörter "in Absatz 1" ersetzt.


Art. 9 - Artikel 118 Absatz 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 24. Dezember 1999, 13. Dezember 2006 und 26. März 2007 und den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 2013, wird wie folgt ersetzt:

"Vorbehaltlich der Abweichung, die durch die Regeln in Bezug auf die Einschreibung bei der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung der in Artikel 32 Absatz 1 Nr. 24 erwähnten Begünstigten, die nicht bei einer Krankenkasse eingeschrieben sind oder denen es als Ausländer nicht gestattet oder erlaubt ist, sich länger als drei Monate im Königreich aufzuhalten, und durch die im Statut des Personals der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen festgelegten Regeln in Bezug auf die Einschreibung bei der Kasse für Gesundheitspflege von HR Rail vorgesehen ist, ist die Wahl des Versicherungsträgers für die in Artikel 32 Absatz 1 Nr. 1 bis 16, 19, 21, 22 und 24 erwähnten Begünstigten frei. Die Wahl der in Artikel 32 Absatz 1 Nr. 1 bis 16, 19, 21 und 24 erwähnten Begünstigten bestimmt die Wahl der Personen zu ihren Lasten."


Art. 10 - In Artikel 121 desselben Gesetzes, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 25. April 1997 und abgeändert durch die Gesetze vom 13. Dezember 2006 und 26. März 2007, werden die Wörter "und 22" jeweils durch die Wörter ", 22 und 24" ersetzt.


Art. 11 - Der König bestimmt das Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Abschnitts.


Abschnitt 3 - Entschädigungen für die Pflegeerbringer in Ausbildung und ihre Praktikumsleiter


Art. 12 - Im selben Gesetz wird in Titel 3 Kapitel 5 die Überschrift von Abschnitt 5, abgeändert durch das Gesetz vom 11. August 2017, wie folgt ersetzt:

"Abschnitt 5 - Entschädigungen der Hausarztanwärter, der Facharztanwärter, der Anwärter auf den Beruf eines Fachapothekers für klinische Biologie, der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Psychologen, der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Heilpädagogen sowie der Praktikumsleiter in den Bereichen Medizin und Zahnheilkunde und der Praktikumsleiter der Anwärter auf den Beruf eines Fachapothekers für klinische Biologie, der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Psychologen und der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Heilpädagogen."


Art. 13 - Artikel 55 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 11. August 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "Bedingungen und Regeln" und dem Wort "festlegen" werden jeweils die Wörter ", einschließlich der Modalitäten für die Verarbeitung personenbezogener Daten," eingefügt.


2. Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/1 - Der König kann nach Stellungnahme der Abkommenskommission Apotheker-Versicherungsträger die Bedingungen und Regeln, einschließlich der Modalitäten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, festlegen, gemäß denen allen oder bestimmten Kategorien von Anwärtern auf den Beruf eines Fachapothekers für klinische Biologie und von Praktikumsleitern der Anwärter auf den Beruf eines Fachapothekers für klinische Biologie eine Entschädigung bewilligt werden kann."

3. Ein § 2/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 2/1 - Der König kann die Bedingungen und Regeln, einschließlich der Modalitäten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, festlegen, gemäß denen den Anwärtern auf den Beruf eines klinischen Psychologen, den Anwärtern auf den Beruf eines klinischen Heilpädagogen und den Praktikumsleitern der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Psychologen und der Anwärter auf den Beruf eines klinischen Heilpädagogen eine Entschädigung bewilligt werden kann."

4. In § 3 werden die Wörter "in den Paragraphen 1 und 2" durch die Wörter "in § 1, § 1/1, § 2 und § 2/1" ersetzt.

5. Paragraph 4, aufgehoben durch das Gesetz vom 24. Juli 2008, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"§ 4 - Die in Anwendung des vorliegenden Artikels verarbeiteten personenbezogenen Daten beschränken sich auf die Daten in Bezug auf das Praktikum, die Funktionen des Praktikanten und des Praktikumsleiters und auf die Daten, die direkt oder indirekt vom Begünstigten oder von seinem Beauftragten für den Erhalt der Prämie zur Verfügung gestellt werden und die ausschließlich die Praktikanten und die Praktikumsleiter betreffen. Diese Daten werden vom Dienst für Gesundheitspflege des Instituts im Hinblick auf die Förderung der Qualität der Praktika verarbeitet und während zehn Jahren aufbewahrt."


Abschnitt 4 - Bedingungen für die Beteiligung der Gesundheitspflegeversicherung für bestimmte Leistungen


Art. 14 - In Artikel 65 desselben Gesetzes werden zwischen den Wörtern "für Leistungen der pathologischen Anatomie" und den Wörtern ", so wie sie von Ihm definiert werden, die Beteiligung der Versicherung von der Bedingung abhängig machen, dass diese Leistungen in Laboren erbracht werden, die Wörter "und für Leistungen der Humangenetik" eingefügt.


Art. 15 - In Artikel 67 § 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Dezember 2009 und ersetzt durch das Gesetz vom 25. Februar 2018, werden die Wörter "der in Artikel 65 erwähnten Labore für pathologische Anatomie" durch die Wörter "der Labore für pathologische Anatomie und der Labore für Humangenetik, die in Artikel 65 erwähnt sind," ersetzt.




Abschnitt 5 - Geschäftsführender Ausschuss des Fonds für medizinische Unfälle


Art. 16 - In Artikel 137quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gesundheit (I), werden in § 3 zweiter Satz die Wörter "durch einen im Ministerrat beratenen Erlass" aufgehoben.


Abschnitt 6 - Finanzierung des Fonds für medizinische Unfälle


Art. 17 - In Artikel 137sexies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gesundheit (I), werden in § 1 Nr. 1 die Wörter ", der vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt wird" aufgehoben.


Abschnitt 7 - Dienst für medizinische Evaluation und Kontrolle


Art. 18 - In Artikel 142 § 1 letzter Absatz desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, werden die Wörter "infolge von Begebenheiten, die der Dienst für medizinische Evaluation und Kontrolle der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat," aufgehoben.


Art. 19 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 150/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 150/1 - § 1 ­ Das Inspektionspersonal des Dienstes für medizinische Evaluation und Kontrolle kann im Rahmen seines Kontrollauftrags bei der zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge der Belgischen Nationalbank die Daten anfordern, die zur Identifizierung des Inhabers des Bankkontos erforderlich sind, auf das die Zahlungen der Gesundheitspflegepflichtversicherung geleistet werden.

Zwischen der Belgischen Nationalbank und dem Institut wird gemäß Artikel 20 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten ein Protokoll geschlossen.

Sind diese Daten bei der zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge der Belgischen Nationalbank noch nicht verfügbar, können sie insbesondere bei einem Bank-, Wechsel-, Kredit- oder Sparinstitut angefordert werden.

§ 2 ­ Diese Daten sind die IBAN des Kontos, die vollständige Identität des Inhabers des Bankkontos, einschließlich seiner Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen, wenn es sich um eine natürliche Person handelt, oder seiner Eintragungsnummer bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen, wenn es sich um eine juristische Person handelt.

Sie werden in der in Artikel 146ter erwähnten elektronischen Akte aufbewahrt.


§ 3 ­ Das Institut ergreift alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um unter seiner Verantwortung zu gewährleisten, dass:

1. das Inspektionspersonal, das die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Daten beantragt, eindeutig identifiziert und legitimiert wird,

2. jeder Antrag auf Mitteilung von Daten rechtmäßig und mit Gründen versehen ist und mit den durch das Gesetz festgelegten Zielen übereinstimmt,

3. jeder Antrag auf Mitteilung von Daten registriert wird und rückverfolgbar ist,

4. die Vertraulichkeit der erhaltenen Daten gewahrt wird,

5. die erhaltenen Daten nicht zu Zwecken verwendet, weiterverarbeitet oder verbreitet werden, die nicht mit den durch das Gesetz vorgesehenen Zielen vereinbar sind.

Die Anzahl der angenommenen und abgelehnten Anträge auf Mitteilung von Daten wird jährlich statistisch erfasst und veröffentlicht."


Art. 20 - In Artikel 153 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2008 und in der niederländischen Fassung abgeändert durch das Gesetz vom 11. August 2017, wird in § 5 zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der Hohe Rat der Ärzte-Direktoren ist ebenfalls mit der Verwaltung des Verfahrens zur Akkreditierung der Vertrauensärzte beauftragt gemäß den vom König aufgrund von Artikel 154 Absatz 6 festgelegten Modalitäten."


Art. 21 - In Artikel 154 Absatz 6 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2008 und in der niederländischen Fassung abgeändert durch das Gesetz vom 11. August 2017, wird der erste Satz durch die Wörter "durch den Hohen Rat der Ärzte-Direktoren" ergänzt.


KAPITEL 2 ­ Verbot von Honorarzuschlägen für Gesundheitspflege zugunsten der Begünstigten der erhöhten Beteiligung der Versicherung


Art. 22 - Artikel 53 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird durch einen Paragraphen mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 5 - Pflegeerbringer dürfen den Begünstigten der in Artikel 37 § 19 erwähnten erhöhten Beteiligung der Versicherung für die von ihnen erbrachte ambulante Pflege in keinem Fall Honorare oder Preise in Rechnung stellen, die die Tarife, die als Grundlage für die Berechnung der Beteiligung der Pflichtversicherung dienen, übersteigen."


Art. 23 - Artikel 42 des Königlichen Erlasses vom 15. Januar 2014 über die in Artikel 37 § 19 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnte erhöhte Beteiligung der Versicherung, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. Oktober 2019, wird aufgehoben.


Art. 24 - Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten des Inkrafttretens des vorliegenden Kapitels fest.


KAPITEL 3 ­ Technische Korrekturen


Art. 25 - [Abänderung des französischen Textes]


Art. 26 - Artikel 111 des Gesetzes vom 18. Mai 2022 zur Festlegung verschiedener dringender Bestimmungen im Bereich Gesundheit wird widerrufen.


Art. 27 - [Abänderung des niederländischen Textes]


KAPITEL 4 ­ Inkrafttreten


Art. 28 - Vorliegendes Gesetz tritt am zehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft mit Ausnahme der Bestimmungen, für die das Datum des Inkrafttretens durch die Artikel 3, 11 und 24 festgelegt wird.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 29. November 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
